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zwischen den beiden Passbildern
und der Photo im alten Pass und
zitiert die mir mittlerweile
bekannte Vorschrift. Meine
Ausrede, ich würde immer im selben
Pullover posieren, nimmt er nicht
ernst, hingegen findet auch er,
ich hätte mich nicht sehr verändert

und man würde mich auf
den beiden Bildern wohl
wiedererkennen. Er würde mir auch
glauben, ich hätte sie erst letzte
Woche machen lassen, wenn nur
das Bild im alten Pass nicht wäre.
Auf mein Argument, dass ich
mir nachher auch einen Bart
wachsen lassen könne, ohne das
Bild im Pass auswechseln zu
müssen, und dass die Damen ihre
Frisur und anderes oft wechseln,
so dass sie manchmal in natura

kaum wiederzuerkennen sind,
lenkt der junge Beamte ein.

Ich kann noch nicht einmal
den Triumph über den
Amtsschimmel auskosten, da wird der
Beamte ans Telefon gerufen. Er
kehrt an den Schalter zurück und
sagt, es tue ihm leid, er müsse
zurücknehmen, was er mir bereits
zugestanden habe, und schiebt
mir die beiden Passphotos wieder
über die Schalterplatte. Wir beide
können uns nicht zurückhalten:
Wir lachen herzlich über den
Sieg des Amtsschimmels.

Der strengen Dame in der
Gemeindeverwaltung gebührt
öffentliche Anerkennung. Schade,
dass wir in der Schweiz keine
Orden vergeben. Ihrem Scharfsinn

und ihrem Pflichtbewusst-

sein über ihre eigene Amtsstube
hinaus ist es zu verdanken, dass
Individuen wie ich nicht einfach
Vorschriften ignorieren können.
Ihr und ihresgleichen verdankt
der Amtsschimmel seine
ungebrochene Vitalität. Bravo!

J. Ruggle

Energiesparen
Das Energiesparen ist grosse
Mode. Andererseits hüpft alles
wie wild herum, und weil man
das joggen nennt, ist es «in».
Dabei verbraucht man doch
beim Hüpfen mehr Energie als
beim Ausruhen. Und ausruhen
lässt es sich am besten auf
einem prächtigen Orientteppich
von Vidal an der Bahnhofstrasse
31 in Zürich!

Nicht älter
als ein Jahr

Es ist verständlich, wenn eine
Verordnung vorschreibt, eine
Passphoto dürfe nicht älter als
ein Jahr sein, um im Reisepass
Aufnahme zu finden. Ein
Gummiparagraph mit der Bezeichnung
«eine Photo neueren Datums»
oder ähnlichem würde Unsicherheit

in die Amtsstuben bringen,
und dies sollte vermieden werden.

Ich brauche dringend einen
neuen Reisepass, weil der alte
keine leeren Seiten mehr hat, und
begebe mich zu diesem Zweck
zur Gemeindeverwaltung. Die
strenge Dame würdigt mich kaum
eines Blickes und füllt korrekt
das Formular aus. Sie stutzt, als
sie die beiden Photos sieht, die
ich ihr durch den Schalter
schiebe. Ihr Scharfsinn lässt sie
sofort den alten Pass nochmals
aufschlagen und triumphierend
verkünden, dass die Bilder älter
äls ein Jahr sind. Tatsächlich sind
sie aus derselben Serie. Sie werden

von mir laufend für
Visaanträge nach allen Ländern
verwendet. Es ist offenbar weit
weniger wichtig, ob eine Aehn-
lichkeit zwischen mir und den
Bildern besteht, als dass der
Vorschrift Genüge getan wird. Hätte
ich Photos meiner Frau gebracht,
so wäre dies möglicherweise
übersehen worden. Ich lasse mir
das Formular trotzdem aushändigen

und begebe mich auf das
kantonale Passbüro, in der
finsteren Absicht, den Amtsschimmel

zu überlisten.
Beinahe wäre es mir gelungen,

aber eben Der junge Beamte
nimmt mein Formular entgegen
samt den beiden Photos. Den
alten Pass schiebe ich ihm
verstohlen über den Schalter. Aber
auch er sieht die Aehnlichkeit
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